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Der Vorsitzende Egelsbach, 23.02.2018 
des Bau- und Umweltausschusses 
 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 
 
Ich habe zur 11. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 06.03.2018 um 20:00 Uhr in das 
Rathaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 13, Egelsbach, Raum 25 eingeladen. 
 

Tagesordnung 
 
 

1. Mitteilungen und Anfragen  
 

1.1 Diverse Sachstandberichte des Gemeindevorstandes  
 

2. Erstellung einer neuen Stellplatzsatzung (VL-2/2018) 
 

 - Referent: Herr Prof. Follmann-  
 

3. Anträge der Fraktionen  
 

3.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 

3.1.1 Antrag Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Nr. 02-2018 betr.:"Teilnahme 
am Neustart für das Städtebauförderprogramm „Aktive Kernberei-
che“" 

 

 

3.1.2 Antrag Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Nr. 05-2018 betr.: "Sitzbänke im 
Ortsbereich" 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Stefan Kölle 
 
 

Vorstehende Einladung zur Sitzung des Bau- und Umweltausschus-
ses am 06.03.2018 wird vom 23.02.2018 bis einschließl. 06.03.2018 
ausgehängt. 
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Niederschrift 11. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 06.03.2018 1 von 5 

 Egelsbach, 07.03.2018 
 

G E S A M T E   N I E D E R S C H R I F T 
 

der 11. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
am Dienstag, 06.03.2018, 20:05 Uhr bis 21:32 Uhr 

im Raum 25 des Rathauses 
 

 

Anwesenheiten 
 
Vorsitz: 

Kölle, Stefan (WGE) 
 
Anwesend: 

Bareuther, Martina (SPD) 
Celik, Hüsnü (CDU) 
Eberhard, Martin (CDU) ab 20:10 Uhr vertritt Kurpiela, Bernhard (CDU) 
Irmler, Thomas (CDU) bis 20:10 Uhr vertritt Kurpiela, Bernhard (CDU) 
Kühnel, Herbert (GRÜNE) 
Schweitzer, Andreas (FDP) 
Seib, Rolf (WGE) 
Strobel, Jörg (GRÜNE) 
Zscherneck, Claudia (SPD) 
 
Entschuldigt fehlen: 

Kurpiela, Bernhard (CDU) 
 

Vom Gemeindevorstand anwesend: 
Sieling, Jürgen 
Becker, Valentin 
Bergerhausen, Klaus Dieter 
Fink, Helmut 
Fritzsche, Werner 
 
Vom Gemeindevorstand entschuldigt fehlen: 
Bettermann, Irmgard 
Braukmann-Best, Inge 
 
Von der Gemeindevertretung anwesend: 
Jaxt, Joachim (Vors.d.Gemeindevertretung) 
Eßer, Harald (GRÜNE) 
Görich, Daniel (SPD) 
Klein, Wolfgang (LINKE) 
Vogt, Axel (FDP) 
Dinca, Georg (WGE) 
 
Boll, Peter (FDP) 
Klose, Andrzej (GRÜNE) 
Knöß, Torben (WGE) 
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Von der Verwaltung anwesend: 

Bürger, Desirée (Schriftführerin) 
Mesch, Uta 
Schmidt, Michael 
 
Gäste: 

Prof. Dr.-Ing.Jürgen Follmann, Hochschule Darmstadt 
 
Der Ausschussvorsitzende Stefan Kölle eröffnet die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
um 20:05 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Zu Beginn der Sitzung sind 9 Ausschussmitglieder 
anwesend. Der Ausschussvorsitzende stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt 
und das Gremium beschlussfähig ist. 
 
Es liegen keine Änderungs- und Ergänzungswünsche vor, es werden keine Einwände gegen die 
Tagesordnung erhoben. Die Tagesordnung wird daher wie folgt einstimmig genehmigt: 
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Tagesordnung 
 
 

öffentliche Sitzung 
 

1. Mitteilungen und Anfragen  
 

1.1 Diverse Sachstandberichte des Gemeindevorstandes  
 

1.2 Anfragen  
 

2. Erstellung einer neuen Stellplatzsatzung (VL-2/2018) 
 

3. Anträge der Fraktionen  
 

3.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 

3.1.1 Antrag Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Nr. 02-2018 betr.:"Teilnahme 
am Neustart für das Städtebauförderprogramm „Aktive Kernberei-
che“" 

 

 

3.1.2 Antrag Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Nr. 05-2018 betr.: "Sitzbänke 
im Ortsbereich" 
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Sitzungsverlauf 
 
 

öffentliche Sitzung 
 

1. Mitteilungen und Anfragen 
 

Der Vorsitzende hat keine Mitteilungen. 
 

1.1 Diverse Sachstandberichte des Gemeindevorstandes 
 

Der Gemeindevorstand teilt mit: 
 

 Mit den Rodungsarbeiten der für den Bolzplatz und Pumptrack vorgesehenen Fläche 
zwischen Bauhof und Tennisplatzanlage wurde am 06.03.2018 begonnen. Die Arbeiten 
sollen in wenigen Tagen abgeschlossen sein. 

 

 Seit dem 05.03.2018 führt die Deutsche Telekom im Rahmen des Glasfaserausbaus 
umfangreiche Bauarbeiten im Bereich Kirchplatz/Rheinstraße/Berliner Platz durch. 

 

1.2 Anfragen 
 

Herr Schweitzer (FDP) fragt an, ob der Gemeindevorstand Kenntnis von der 
Abmahnung/Forderung strafbewehrte Unterlassungserklärung eines Mitarbeiters gegen einen 
Egelsbacher Verein hat. 
Der Gemeindevorstand hat hiervon bisher keine Kenntnis, sollte die Angelegenheit in seinen 
Zuständigkeitsbereich fallen,wird er sich damit befassen. 
 

Herr Eberhard betritt den Sitzungssaal um 20:10 Uhr und übernimmt zu diesem Zeitpunkt 

die Vertretung von Herrn Kurpiela (CDU). 
 

2. Erstellung einer neuen Stellplatzsatzung VL-2/2018 
 

Der Vorsitzende Herr Kölle begrüßt den zu diesem Tagesordnungspunkt eingeladenen Herrn Prof. 
Dr. Jürgen Follmann. 
 
Dieser referiert umfassend anhand der dem Protokoll beigefügten Präsentation Mobilität in der 
Veränderung – Herausforderungen bis 2030 und stellt den Bezug zur neu zu erstellenden 
Stellplatzsatzung her. 
 
Das Gremium diskutiert ausführlich und stellt Fragen zu den möglichen Mobilitätsangeboten, 
Erfolgschancen der Veränderung, Gerechtigkeit der verringerten Stellplatzbaupflicht, Bezug von 
Mobilitätskonzepten zur Stellplatzsatzung etc. 
 
Beschluss: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die weitere Erstellung einer neuen Stellplatzsatzung auf 
der Basis der Ziele gemäß Ziffer 5. Der Erläuterungen und der vorgeschlagenen Parameter 
gemäß Ziffer 6. Der Erläuterungen erfolgt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
7 Ja-Stimme(n) (2 x SPD, 2x Grüne, 2 x CDU, 1 x FDP) , 0 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthal-
tung(en) (2 x WGE) 
 
Beschlussempfehlung: 
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Annahme der Vorlage des Gemeindevorstandes VL-02/2018 betr.: „Erstellung einer neuen Stell-
platzsatzung“. 
 

3. Anträge der Fraktionen 
 

3.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

3.1.1 Antrag Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Nr. 02-2018 betr.:"Teilnahme am Neustart für 

das Städtebauförderprogramm „Aktive Kernbereiche“" 
 

Herr Eßer (Bündnis 90/Die Grünen) erläutert den Antrag. 
 
Wortlaut des Antrages: 
 „Die Gemeindevertretung möge beschließen: 
 
Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, sich am Neustart des Städtebauförderprogramm „Aktive 
Kernbereiche“ des Landes zu beteiligen. Hessische Kommunen können sich bis zum 15. Mai 2018 
bewerben.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
Beschlussempfehlung: 
Annahme des Antrages der Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Nr. 02-2018 betr.:"Teilnahme am 
Neustart für das Städtebauförderprogramm „Aktive Kernbereiche““. 
 

3.1.2 Antrag Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Nr. 05-2018 betr.: "Sitzbänke im Ortsbe-

reich" 
 

Wortlaut des Antrages: 
 „Die Gemeindevertretung möge beschließen: 
1. Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, eine Übersicht der im Ortsbereich zur Verfügung 
stehenden Sitzbänke zu erstellen. 
2. Im Nachgang soll ermittelt werden, wo weiterer Bedarf für Sitzbänke sein könnte.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
Beschlussempfehlung: 
Annahme des Antrages der Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN Nr. 05-2018 betr.: "Sitzbänke im 
Ortsbereich". 
 
 
 
Stefan Kölle Desirée Bürger 
Ausschussvorsitzender Schriftführerin 
 



GEMEINDE EGELSBACH  
 

 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-2/2018  

Dezernat I  
Stabsstelle Interkommunale Zusammenarbeit  

 Datum: 15.01.2018 
 
 

 

1. Bau- und Umweltausschuss 30.01.2018 

2. Haupt- und Finanzausschuss 08.02.2018 

3. Gemeindevertretung 15.02.2018 

4. Bau- und Umweltausschuss 06.03.2018 

5. Haupt- und Finanzausschuss 15.03.2018 

6. Gemeindevertretung 22.03.2018 

 
 
 

Erstellung einer neuen Stellplatzsatzung 
 
Anlage(n):liegen bereits vor, bitte zur Sitzung mitbringen! 

(1) Synopse Stellplatzsatzung Egelsbach     
(2) Rund um-S-Bahn-Station 500m+1000m     
(3) Rund um-S-Bahn-Station 500m + Ortsmitte     
 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die weitere Erstellung einer neuen Stellplatzsatzung auf 
der Basis der Ziele gemäß Ziffer 5. Der Erläuterungen und der vorgeschlagenen Parameter 
gemäß Ziffer 6. Der Erläuterungen erfolgt. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Keine. 
 

Erläuterungen: 

1. Die Stellplatzsatzung der Gemeinde Egelsbach stammt aus 1995. Sie ist nicht mehr zeitge-
mäß, da die Hessische Bauordnung in den letzten 20 Jahren mehrmals überarbeitet worden 
ist. Die Stellplatzsatzung ist allein deswegen schon zu modernisieren. Die Gemeindevertre-
tung hat daher am 14.12.2017 beschlossen, dass eine neue Stellplatzsatzung erarbeitet 
wird. 

2. Bevor eine Satzung überarbeitet wird, hat man sich die Frage zu stellen, ob die Satzung 
noch gebraucht wird bzw. welchen Zweck die Satzung zu erfüllen hat. Bei der Prüfung ist 
man schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Stallplatzsatzung gebraucht wird, und 
zwar aus folgenden Gründen: 

- Die Satzung bietet eine sinnvolle Lenkungsfunktion für den ruhenden Verkehr. 
- Die Bedingungen eines Unterzentrums wie Egelsbach sind nicht vergleichbar mit denen 

von Großstädten, die ihre Stellplatzsatzung abgeschafft haben.  



Drucksache VL-2/2018 Seite - 2 - 

 

- Der öffentliche Personennahverkehr hat in den Großstädten beispielsweise eine ganz an-
dere Bedeutung. 

- Bei Wegfall der Stellplatzsatzung kann die Bauaufsichtsbehörde des Kreises selbstständig 
Entscheidungen über die erforderliche Anzahl der Stellplätze treffen. Die Gemeinde 
Egelsbach gibt damit Kompetenz ab und damit auch eine entsprechende Lenkungsfunk-
tion für den ruhenden Verkehr auf Privatgrundstücken. In Großstädten ohne Stellplatz-
satzung ist die Bauaufsicht direkt angesiedelt. 

 

2. Aus welchen anderen Gründen soll eine Veränderung der Satzung vorgenommen werden? 

 In der dicht bebauten Ortsmitte hat sich gezeigt, dass die geltende Stellplatzsatzung bei 
Nutzungsänderungen bestehender Gebäude aufgrund der dort festgelegten Regelungen 
und Stellplatzschlüssel solche Änderungen teilweise nur unter Ablösung von fehlenden 
Stellplätzen möglich macht oder Eigentümer für einen Ausbau abschreckt. Dies ist ein Nut-
zungshindernis, das zum Leerstand führen kann, der für die Gemeinde und Bürger proble-
matisch und für eine lebendige, funktionierende Gemeinde nachteilig ist. Die geltenden 
Stellplatzanforderungen mit ihren recht starren Regelungen weisen Diskrepanzen zum tat-
sächlichen Bedarf auf. Die Anforderungen der Stellplatzsatzung wirken teilweise als Kosten-
treiber bei der Immobilienentwicklung und als Investitionshemmnis. 

  Die Stellplatzsatzung soll sichern, dass ein für den durch die jeweiligen Nutzungen hervorge-
rufenen Bedarf ausreichendes Angebot an Stellplätzen und Abstellplätzen für den ruhenden 
Verkehr auf den Grundstücken hergestellt wird. Es sollen besonders Nutzungsänderungen 
im Bestand so erleichtert werden, dass die bestehenden Stellplätze möglichst ausreichen 
und zugleich Entwicklungen gefördert werden. In der Regel können in den dicht bebauten 
Gebieten keine zusätzlichen Stellplätze geschaffen werden. Beispielhaft wird der Ausbau 
von Dach- und Kellergeschossen zu Wohnungen genannt. 

 Die Stellplatzsatzung ist das Instrument für die Steuerung des ruhenden Verkehrs auf Pri-
vatgrundstücken. Für den öffentlichen Raum ist ein Parkraumbewirtschaftungskonzept eine 
sinnvolle Ergänzung, damit die Steuerung des ruhenden Verkehrs insgesamt gewährleistet 
werden kann. 

 Es gibt noch weitere Gründe für eine Modernisierung der Stellplatzsatzung. Das Mobilitäts-
verhalten befindet sich in einem Wandlungsprozess, der eine Verschiebung von der Nutzung 
des eigenes Pkw's zu Gunsten anderer Verkehrsmittel beobachten lässt. Gefördert wird die-
ser Trend durch Internetangebote im Bereich der Mobilität (wie z. B. Car- oder Bike-Sharing, 
ÖPNV, Mitfahrgelegenheiten). Dies führt dazu, dass beispielweise weniger Berufspendler 
mit dem eigenen Auto zum Arbeitsplatz fahren. Die Bevölkerung bewegt sich immer mit dem 
Fahrrad oder nutzt den ÖPNV. Diesen positiven Trend zu einer nachhaltigen Mobilität gilt es 
nun, durch entsprechende Regelungen in dieser Stellplatzsatzung zu unterstützen und aus-
zubauen. Dabei soll auch ein Blick auf die Gewerbebetriebe geworfen werden, die einen ho-
hen Flächenbedarf für Stellplätze haben. 

 Es passt dazu auch der von der Gemeindevertretung am 04.10.2017 getroffene Beschluss 
zum Beitritt „Hessen aktiv: Die Klimakommunen“. Eine entsprechend angepasste Stellplatz-
satzung kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 

 Außerdem ist es erklärtes Ziel, die Elektromobilität in Deutschland zu fördern. Hierzu hat die 
Bundesregierung Gesetze und Förderprogramme verabschiedet. Weitere Projekte sollen 
durch die Beschlüsse der „Diesel-Gipfel“ noch folgen. Die Gemeinde Egelsbach soll sich im 
Rahmen eines zu erstellenden Klimaschutzkonzepts zur Förderung der Elektromobilität aus-
sprechen. Die Stellplatzsatzung soll hierzu ein Baustein sein. 

3. Daher empfiehlt es sich, die Stellplatzsatzung zu modernisieren. Die Stellplatzsatzung ist zu 
modernisieren und an zeitgemäßen Zielen der Stadt- und Verkehrsentwicklung auszurichten. 

4. Da es sehr vielfältige Möglichkeiten für Veränderungen gibt, wurde mit dieser Vorlage kein 
Entwurf geliefert. Denn welche der vielen Wege will die Gemeinde Egelsbach gehen? Viel-
mehr sind neben der aktuellen Stellplatzsatzung die Mustersatzung des HSGB, der aktuelle 
Entwurf der Stadt Langen, der derzeit in den städtischen Gremien beraten wird, sowie einer 
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anderen Nachbarkommune (da dieser Entwurf noch nicht in öffentlichen städtischen Gremi-
en erörtert wird, ist er anonymisiert) zur Information die Varianten beigefügt.  

5. Daher werden für die neue Stellplatzsatzung folgende Ziele gesehen: 

   Öffentliche Straßenräume sollen vom ruhenden Verkehr entlastet werden.  

 Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Parkraumnachfrage bei verschiedenen 
Bauvorhaben sollen differenzierter und sachgerechter Berücksichtigung finden. 
  

 Der Umweltverbund und alternative Mobilitätskonzepte einschließlich Elektromobilität sol-
len gefördert werden – zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Gewährleistung des 
Verkehrsflusses. 

 

 
 Die Kosten von Immobilien sollen stabilisiert bzw. gesenkt und die Eigenverantwortung 

der Bauherren für den von einem Bauvorhaben ausgelösten Verkehr soll gestärkt wer-
den. 
 

 Die Voraussetzungen für Nachverdichtung im Gemeindegebiet sollen verbessert bzw. 
geschaffen werden.  

  

Wichtige Randbedingung ist ferner, den Gleichbehandlungsgrundsatz zu wahren und das 
Bauantrags- und –genehmigungsverfahren für Bauherren und Bauaufsicht transparent und 
handhabbar zu halten. 

6. Daher wird vorgeschlagen, dass zunächst kein fertiger Entwurf für eine neue Stellplatzsat-
zung erstellt wird, sondern vielmehr erst die Parameter auf der Basis der Ziele festgelegt 
werden, die dann auf den Entwurf der Stellplatzsatzung Auswirkungen haben: 

6.1 Verzicht bei Ausbau Dach- und Kellergeschosse zu Wohnungen auf Stellplätze 

 § 44 der Hessischen Bauordnung (HBO) lässt den Verzicht auf Stellplätzen bei Ausbau 
Dach- und Kellergeschossen zu Wohnungen zu, Dies kann in der Stellplatzsatzung geregelt 
werden. 

 Dies wird als sinnvolle Ergänzung gesehen, damit eine Nachverdichtung in der vorhandenen 
Bebauung erzielt werden kann. 

 

6.2 Verzicht bei Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch Aufstockung 

 Diese Möglichkeit soll durch die Novellierung der HBO eingeführt werden. Dies ist ähnlich 
positiv wie Ziff. 6.1 zu sehen. 

6.3 Stärkere Abstellplatzpflicht für Fahrräder 

 Die Novellierung der HBO sieht vor, dass auch an Nicht-Wohngebäuden künftig Abstellplät-
ze für Fahrräder vorzusehen sind, sofern dies eine Kommune in ihrer lokalen Satzung nicht 
anders regelt.  

 Bei Neubauten jeglicher Art können bis zu ein Viertel der vorgeschriebenen Autostellplätze 
durch Fahrrad-Abstellplätze ersetzt werden. 

 Gleichzeitig sollten die Anforderungen an Fahrradabstellplätzen zur Erhöhung der Qualität 
mit dem Ziel der Förderung der Fahrradnutzung angepasst werden. 

 Diese Möglichkeiten sollten aufgenommen werden. 

 

6.4 Mobilitätskonzepte 
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Ein Mobilitätskonzept soll z. B. Unternehmen oder Mehrfamilienhäusern (noch zu definieren) 
die Möglichkeit geben, weniger Einstellplätze herstellen zu können, wenn sie einen geringe-
ren Bedarf nachweisen. Dies soll auch für benachbarte Grundstücke eines Eigentümers be-
ansprucht werden können, damit z. B. benachbarte Wohnungsbauten einer Wohnungsbau-
gesellschaft insgesamt ein gemeinsames Mobilitätskonzept nutzen können. Ein Mobilitäts-
konzept kann z. B. die Ausgabe von Mieter-/Job-Tickets, ein Car-Sharing- und/oder Bike-
Sharing-Angebot, Elektromobilität, zusätzliche Fahrradabstellplätze oder andere Maß-
nahmen enthalten, die einen Einfluss auf den Individualverkehr haben. 

 Die Möglichkeiten sind bewusst offen zu halten, da dazu bisher noch keine praktischen Er-
fahrungen aus der Region vorliegen, die Einschränkung ein nahelegen und jedes Mobilitäts-
konzept kreative, neue Lösungen enthalten können soll. Die Prüfung erfolgt dann im Einzel-
fall. 

 Damit sollen Gestaltungsanreize gegeben und Möglichkeiten geschaffen werden, auf eine 
städtebaulich und ökologisch sinnvolle Veränderung des Verkehrsverhaltens hinzuwirken. 

 Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach wird die Unternehmen bei betrieblichen Mobilitäts-
konzepten unterstützen. 

 Die Einführung von Mobilitätskonzepten wird als wichtiger Baustein für eine flexiblere Stell-
platzpflicht gesehen. 

 

6.5 Förderung von Elektromobilität 

 Durch die Forderung einer Quote von Stellplätzen mit Stromanschluss bei größeren Stell-
platzanlagen soll die Attraktivität der Elektromobilität erhöht werden. 

 Dies wird im Rahmen des Klimaschutzes positiv gesehen. 

 

6.6 Verringerte Stellplatzbaupflichten bei guter ÖPNV-Anbindung 

 Gebiete, in denen eine gute ÖPNV-Anbindung besteht, sollen verringerte Stellplatzbaupflich-
ten gelten. 

 Dabei ist noch zu entscheiden, ob die von Bussen erschlossenen Bereiche in die Gebiete mit 
guter ÖPNV-Anbindung einbezogen werden sollen oder ob es nur für die Schiene (S-Bahn) 
gilt.  

 Aus der Anlage 2 kann entnommen werden, welche Bereiche bei einem Radius 500m oder 
1.000m erfasst werden. Der 1.000m-Radius entspricht dem Einzugsbereich des Nahver-
kehrsplanes des Kreises Offenbach. 

 Diese Möglichkeit sollte weiterverfolgt werden, wobei dies auf die Schiene begrenzt wird. Mit 
dieser Variante kann man die weitere städtebauliche Entwicklung schwerpunktmäßig steu-
ern (Bauen westlich der Bahn, Nachverdichtung östlich der Bahn). 

 

6.7 Sondergebiete (z. B. Ortsmitte) mit Abweichungen von den Anforderungen 

 Damit kann man der besonderen Bedeutung der Ortsmitte und seiner Struktur der Bebau-
ung Rechnung tragen. 

 In der Anlage 3 ist ein mögliches aber nicht abschließendes Beispiel aufgezeigt. 

 Dies sollte bei der weiteren Überarbeitung weiter verfolgt werden. 

 

6.8 Zulassung von Regelungen in Bebauungsplänen 
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 Es werden in den einzelnen Bebauungsplänen individuelle Regelungen zu der Stellplatz-
pflicht getroffen. Dies wird bei der Stadt Langen praktiziert. 

 Diese Möglichkeit wird als nicht zielführend gesehen und soll nicht weiterverfolgt werden, 
weil dadurch eine Intransparenz und schwere Handhabbarkeit für alle Beteiligte geschaffen 
wird. Außerdem sind Bebauungspläne schwieriger an neue Situationen anzupassen. 

 

7. Wenn die Ziele und Parameter gemäß Ziffer 5. und 6. festgelegt sind, wird dann ein Entwurf 
einer neuen Satzung erstellt.  

 

Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage vorgelegten Beschlussvorschlag in 
seiner Sitzung am 16.01.2018 zugestimmt. 

 



Gemeinde Egelsbach Aktuell Gemeinde Egelsbach Entwurf HSGB Muster  Stadt Langen Entwurf  Stand 14.07.2017 Entwurf Nachbarkommune intern Stand 2017 

     

Satzung der Gemeinde Egelsbach 
über die Stellplatzpflicht sowie die Gestaltung, 
Größe, Zahl der Stellplätze oder Garagen und 
Abstellplätze für Fahrräder und die Ablösung 
der Stellplätze für Kraftfahrzeuge 
- Stellplatz- und Ablösesatzung - 

 Stellplatzsatzung  
der Stadt / Gemeinde ..... 
(Stand 2002) 

 Satzung der Stadt Langen (Hessen) über die 
Herstellung von Stellplätzen und Garagen 
sowie Abstellplätzen für Fahrräder – 
Stellplatzsatzung – 

Satzung über die Schaffung von Stellplätzen 
oder Garagen und Abstellplätzen im Gebiet 
:::::::::::::  
- Einstellplatzsatzung 

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 
01.04.1993 (GVBI. I, 1992, S. 533) und der §§ 
50, 87 Abs. I S. 1, Nr. 4 und Nr. 5 der Hessischen 
Bauordnung (HBO) vom 20.12.1993 (GVBI. I, S. 
655), hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Egelsbach am 11. Mai 1995 folgende 
Satzung beschlossen: 

  Aufgrund der §§ 5, 51 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO)1 sowie der §§ 44, 76, 
81 der Hessischen Bauordnung (HBO)2 hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt / 
Gemeindevertretung der Gemeinde in ihrer 
Sitzung am ..... die folgende Satzung 
beschlossen: 

Aufgrund der §§ 44 Abs. 1 S. 2 und 81 Abs. 1 
Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Januar 2011 (GVBl. I 
S. 46, ber. S. 180), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GVBl. S. 294), 
in Verbindung mit §§ 5, 51 Nr. 6 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 
142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. 
September 2016 (GVBl. S. 167), hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Langen (Hessen) in ihrer Sitzung am … die 
folgende Satzung beschlossen: 

Aufgrund der §§ 44, 76, 81 der Hessischen 
Bauordnung (HBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Januar 2011 (GVBl. I 
S. 46), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 30. November 2015 (GVBl. S. 
457) sowie der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 
142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I, S. 
618), wird gemäß Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom xx.xx.2017 
folgende Satzung erlassen: 

  § 1 Geltungsbereich   

  Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der 
Stadt / Gemeinde. 

  

§ 1 Stellplatz- und Abstellplatzpflicht   § 1 Begriffsbestimmungen  

(1) Begriffe: 
- Stellplätze im Sinne dieser Satzung sind 
Flächen, die dem Abstellen von KFZ außerhalb 
öffentlicher Verkehrsflächen dienen. 
- Garagen sind ganz oder teilweise 
umschlossene Räume zum Abstellen von KFZ. 
- Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und 
Lagerflächen oder -räume für KFZ gelten nicht 
als Stellplätze und Garagen im Sinne dieser 
Satzung. 
- Abstellplätze sind Flächen, die dem Abstellen 
von Fahrrädern außerhalb von öffentlichen 
Verkehrsflächen dienen. 

  Im Sinne dieser Satzung bezeichnet der 
Ausdruck  
„Anlagen“ bauliche Anlagen, Grundstücke, 
andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne von 
§ 1 Abs. 1 S. 1 und 2 der Hessischen 
Bauordnung (HBO);  
„Einstellplätze“ Stellplätze oder Garagen für 
Kraftfahrzeuge;  
„Abstellplätze“ Abstellplätze für Fahrräder;  
„Notwendige Stellplätze“ Einstellplätze sowie 
Abstellplätze in geeigneter Zahl, Lage, Größe 
und Beschaffenheit;  
„Stellplatzbedarf“ die Zahl der notwendigen 
Stellplätze;  
„Ablösung“ das Erlassen der Herstellung von 
Einstellplätzen ganz oder teilweise gegen Zah-
lung eines Geldbetrags;  
„Stapelparkeranlagen“ kraftbetriebene 
Hebebühnen, mit deren Hilfe mehrere 
Fahrzeuge übereinander abgestellt werden 
können. 

 

  § 2 Herstellungspflicht § 2 Herstellung und Nutzbarkeit § 1 Herstellungspflicht 

(2) Für das Gebiet der Gemeinde Egelsbach wird 
bestimmt, daß bauliche und sonstige Anlagen, 
bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu 
erwarten ist, nur errichtet werden dürfen, wenn 

 (1) Bauliche oder sonstige Anlagen, bei denen 
ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, 
dürfen nur errichtet werden, wenn Garagen 
oder Stellplätze und Abstellplätze in 

(1) Bauliche Anlagen und sonstige Anlagen im 
Sinne der Hessischen Bauordnung (HBO), bei 
denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten 
ist, dürfen nur errichtet werden, wenn 

(1) Bauliche oder sonstige Anlagen, bei denen 
ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, 
dürfen nur errichtet werden, wenn 
Einstellplätze (Stellplätze oder Garagen für 



Stellplätze oder Garagen für Kraftfahrzeuge und 
Abstellplätze für Fahrräder in ausreichender 
Zahl und Größe sowie an einem geeigneten 
Standort hergestellt werden (notwendige 
Stellplätze, Garagen und Abstellplätze). 

ausreichender Zahl und Größe sowie in 
geeigneter Beschaffenheit hergestellt werden 
(notwendige Garagen, Stellplätze und 
Abstellplätze). Diese müssen spätestens im 
Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme bzw. 
Benutzbarkeit der baulichen oder sonstigen 
Anlagen fertiggestellt sein.  
 

Einstellplätze sowie Abstellplätze in geeigneter 
Zahl, Lage, Größe und Beschaffenheit 
hergestellt werden. Satz 1 gilt auch für die 
Nutzung von Grundstücken und Ein-richtungen 
im Sinne von § 1 Abs. 1 S. 2 HBO.  

Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder) 
in ausreichender Zahl, Größe und 
Beschaffenheit nachgewiesen und hergestellt 
werden (notwendige Einstellplätze). Diese 
müssen spätestens im Zeitpunkt der Nut-
zungsaufnahme bzw. der Benutzbarkeit der 
baulichen oder sonstigen Anlage fertig gestellt 
sein.  
 

   2) Die notwendigen Stellplätze müssen 
spätestens ab dem Zeitpunkt der 
Nutzungsaufnahme fertiggestellt und gemäß 
ihrer Zweckbestimmung nutzbar sei. 

 

(3) Wesentliche Änderungen von Anlagen nach 
Abs. 2 oder wesentliche Änderungen in ihrer 
Benutzung stehen der Errichtung i.S. des Abs. 2 
gleich. In diesen Fällen ist bei der Ermittlung der 
Zahl der notwendigen Stellplätze und 
Abstellplätze von dem geänderten 
Gesamtzustand der Anlage auszugehen. 

 (2) Änderungen oder Nutzungsänderungen von 
baulichen oder sonstigen Anlagen dürfen nur 
erfolgen, wenn der hierdurch ausgelöste 
Mehrbedarf an Garagen oder Stellplätzen und 
Abstellplätzen in ausreichender Zahl und Größe 
sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt 
wird (notwendige Garagen, Stellplätze und 
Abstellplätze).  

 
 
Siehe § 12  

(2) Bei der Änderung oder Nutzungsänderung 
von baulichen oder sonstigen Anlagen ist der 
hier-durch ausgelöste Mehrbedarf an 
notwendigen Einstellplätzen durch die 
Herstellung dieser in ausreichende Zahl und 
Größe sowie Beschaffenheit zu erfüllen.  

  (3) Bei bestehenden Anlagen wird die 
Herstellung notwendiger Garagen, Stellplätze 
und Abstellplätze nachträglich verlangt werden, 
weil Gründe des Verkehrs und / oder 
städtebauliche Gründe dies erfordern.   
 
(5) Auf die Herstellung von notwendigen 
Garagen oder Stellplätzen wird verzichtet, 
soweit der Stellplatzbedarf  
a) durch besondere Maßnahmen (z.B. Schaffung 
öffentlicher Parkflächen, städtebaulicher 
Vertrag etc.) verringert wird.  
b) durch nachträglichen Ausbau von Dach- und 
Kellergeschossen entsteht.   

 (3) Auf die Herstellung von notwendigen 
Einstellplätzen wird verzichtet, soweit der 
Stellplatzbedarf durch den nachträglichen 
Ausbau einschließlich der Änderung von zum 
Zeitpunkt des in Krafttretens dieser Satzung 
bestehenden Dach- und Kellergeschossen zu 
Wohnzwecken entsteht.  

    (4) Absatz 1 gilt nicht in Fällen, in denen 
Stellplatzeinschränkungssatzungen :::::::::::::: 
anderslautende Regelungen treffen.  

(4) Sonstige Änderungen von Anlagen nach Abs. 
2 sind nur zulässig, wenn Stellplätze oder 
Garagen und Abstellplätze in solcher Zahl, 
Größe und Beschaffenheit hergestellt werden, 
daß sie infolge der Änderung die zusätzlich zu 
erwartenden Fahrzeuge aufnehmen können. 

    

§ 2 Größe der Stellplätze, Garagen und 
Abstellplätze 

 § 3 Größe 
 

 § 2 Größe 

(1) Stellplätze sind nach folgenden 
Mindestmaßen zu errichten: 
1 Stellplatz für PKW 2,3 m x 5,0 m = 11,5 qm 
behindertengerechter PKW-Stellplatz 3,5 m x 
5,0 m = 17,5 qm 

 (1) Garagen und Stellplätze müssen so groß und 
so ausgebildet sein, dass sie ihren Zweck 
erfüllen. Im übrigen gilt die Verordnung über 
den Bau und Betrieb von Garagen und 
Stellplätzen (Garagenverordnung, GaVO). 

 
 
Siehe § 7 Abs. 1 – 4  

(1) Einstellplätze und ihre Zufahrten müssen so 
groß und so ausgebildet sein, dass sie ihren 
Zweck erfüllen. Die Summe der Breite aller 
Zufahrten zu Stellplätzen oder Garagen von 
öffentlichen Verkehrswegen aus darf bei nicht-



2 Stellplatz für LKW und Omnibusse 3,5 m x 
12,0 m = 42,0 qm 
3 Stellplatz für Lastzüge u. Gelenkbusse 3,5 m x 
18,0 m = 63,0 qm 

gewerblich genutzten Baugrundstücken je 
Baugrundstück 6 m und bei gewerblich 
genutzten Baugrundstücken 9 m nicht 
übersteigen. Im Übrigen gilt die Verordnung 
über den Bau und Betrieb von Garagen und 
Stellplätzen (Garagenverordnung - GaVO).  

(2) Notwendige Fahrgassen sind mit 
ausreichender Mindestbreite in Anlehnung an 
die "Empfehlung für Anlagen des ruhenden 
Verkehrs (EAR 91) anzulegen". 

   
 
Siehe § 7 Abs. 9 

 

(3) Garagen müssen in ihrem Innenmaß die 
Mindestmaße des Absatz 1 einhalten. 

    

(4) Abstellplätze für Fahrräder müssen so 
bemessen sein, daß sie ein bequemes und 
sicheres Abstellen der Fahrräder ermöglichen. 
Die Abmessungen sollen sich an den 
Empfehlungen des Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Club's (ADFC) orientieren. 

 (2) Für Fahrradabstellplätze werden, soweit 
nicht im Einzelfall ein geringerer Flächenbedarf 
nachgewiesen ist, 1,2 m2 je Fahrrad als 
Mindestgröße bestimmt.  

 
 
Siehe § 7 Abs. 5 - 7 

(2) Der Flächenbedarf für einen Abstellplatz 
beträgt 1,5 m² (2,00 m x 0,65 m Abstellfläche 
zuzüglich Bewegungsfläche). Jeder Abstellplatz 
muss von einer ausreichenden 
Bewegungsfläche direkt zugänglich sein. Im 
Übrigen sind die anerkannten Regeln der 
Technik anzuwenden. In Abstellanlagen mit 
mehr als 20 Abstellplätzen ist außerhalb der 
Bewegungsfläche zusätzlich eine Fläche von 3 
m² pro 20 Abstellplätze für Kinder- oder 
Lastenanhänger, Lastenfahrräder und ähnliches 
vorzusehen.  

§ 3 Zahl der Stellplätze, Garagen und 
Abstellplätze für Fahrräder 

 § 4 Zahl § 3 Zahl der notwendigen Stellplätze im 
Allgemeinen 

§ 3 Anzahl 

(1) Die Zahl der Stellplätze und Abstellplätze für 
Fahrräder bemißt sich nach der dieser Satzung 
beigefügten Anlage I, die verbindlicher 
Bestandteil dieser Satzung ist. 
Abweichungen von diesen Richtwerten können 
im Einzelfall nur mit Zustimmung der Gemeinde 
zugelassen oder gefordert werden. 
Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen 
ist der Stellplatzbedarf für den jeweiligen 
Nutzungsabschnitt gesondert zu ermitteln. Die 
Zahl der erforderlichen Stellplätze und 
Abstellplätze 
bemißt sich nach dem größten gleichzeitigen 
Bedarf. 

 (1) Die Zahl der nach § 2 herzustellenden 
Garagen, Stellplätze und Abstellplätze bemisst 
sich nach der dieser Satzung beigefügten 
Anlage, die verbindlicher Bestandteil dieser 
Satzung ist.  

(1) Die Zahl der notwendigen Stellplätze 
bemisst sich nach Anlage 1, in Bezug auf die Ein-
stellplätze jeweils kaufmännisch gerundet auf 
einen vollen Stellplatz. Der Anteil für die 
Nutzung durch Besucher ist in dieser 
Bemessung enthalten und in Anlage 1 
ausgewiesen. Bei der Zahl der notwendigen 
Stellplätze handelt es sich um ein Mindestmaß. 

(1) Die Anzahl der nach § 1 nachzuweisenden 
und herzustellenden notwendigen Stellplätze 
bemisst sich nach der dieser Satzung 
beigefügten Anlage 1 unter Berücksichtigung 
der Gebiete mit hoher Erschließungsqualität 
durch den Öffentlichen Personennahverkehr 
(Anlage 2). Anteile von Stellplätzen sind ab 0,5 
als ganze Einheiten zu rechnen.  

    (2) Die Anzahl der nach § 1 nachzuweisenden 
und herzustellenden notwendigen Abstellplätze 
be-misst sich nach der dieser Satzung 
beigefügten Anlage 1. Anteile von 
Abstellplätzen sind ab 0,5 als ganze Einheiten zu 
rechnen. (Fahrrad-) Abstellplätze werden bei 
hoher Erschließungsqualität durch den 
Öffentlichen Personennahverkehr nicht 
abgemindert (Anlage 2).  

(2) Für bauliche und sonstige Anlagen, deren 
Nutzungsart in der Anlage zu dieser Ortssatzung 

 (2) Für bauliche und sonstige Anlagen, deren 
Nutzungsart in der Anlage nicht aufgeführt ist, 

(2)  Für Nutzungsarten, die nicht in Anlage 1 
aufgeführt sind, gelten die dort aufgezählten 

(4) Für bauliche und sonstige Anlagen, deren 
Nutzungsart in der Anlage 1 nicht aufgeführt ist, 



nicht erfaßt ist, richtet sich die Zahl der 
notwendigen Stellplätze nach dem 
Stellplatzbedarf. Die Richtwerte der Anlage zu 
dieser Ortssatzung für vergleichbare Nutzungen 
sind dabei heranzuziehen. 

richtet sich die Zahl der Garagen, Stellplätze 
und Abstellplätze nach dem voraussichtlichen 
tatsächlichen Bedarf. Dabei sind die in der 
Anlage für vergleichbare Nutzungen 
festgesetzten Zahlen als Richtwerte 
heranzuziehen. 

Tatbestände entsprechend, soweit hinsichtlich 
der Nutzungsart und des zu erwartenden Zu- 
oder Abgangsverkehrs Vergleichbarkeit besteht. 
Im Übrigen richtet sich die Zahl der 
notwendigen Stellplätze nach den besonderen 
Verhältnissen im Einzelfall unter sinn-gemäßer 
Berücksichtigung der in Anlage 1 aufgeführten 
Tatbestände.  

richtet sich die Anzahl der Einstellplätze nach 
dem voraussichtlichen tatsächlichen Bedarf. 
Dabei sind die in der Anlage zu Abs. 1 für 
vergleichbare Nutzungen festgesetzten Zahlen 
als Richtwerte heran-zuziehen. 

   (3) Neben den Einstellplätzen für 
Personenkraftwagen und den Abstellplätzen 
sind, soweit dies für die jeweilige Anlage und 
ihre bestimmungsgemäße Nutzung erforderlich 
ist, Einstellplätze für Lastkraftwagen und/oder 
Busse herzustellen.  

 

(3) Wenn für mehrere Betriebe, Verwaltungen, 
Versammlungsstätten, Schulen usw., deren 
Geschäfts-, Betriebs-, Dienst- und Schulzeiten 
sich zeitlich ablösen, gemeinsame Stellplätze 
geschaffen werden, dann bemißt sich die Zahl 
der erforderlichen Stellplätze nach dem größten 
gleichzeitigen Bedarf. Steht die Gesamtzahl in 
einem offensichtlichen Mißverhältnis zum 
tatsächlichen Bedarf, so kann die sich aus der 
Einzelermittlung ergebende Zahl der Stellplätze 
entsprechend vermindert werden, sofern eine 
wechselseitige Benutzung sichergestellt ist. 

 (3) Bei Anlagen mit verschiedenartigen 
Nutzungen bemisst sich die Zahl der 
erforderlichen Stellplätze nach dem größten 
gleichzeitigen Bedarf. Die wechselseitige 
Benutzung muss auf Dauer gesichert sein.  

(4)  Bei Anlagen mit verschiedenartigen 
Nutzungen innerhalb einer Nutzungseinheit ist 
der Stellplatzbedarf für jeden Nutzungsbereich 
anhand der Tatbestände in Anlage 1 gesondert 
zu ermitteln. Tritt eine Nutzung gegenüber der 
übrigen Nutzung einer Nutzungs-einheit 
deutlich in den Hintergrund und ergänzt diese 
in nicht nennenswertem Umfang, so ist für die 
Bemessung des Stellplatzbedarfs einzig die 
Hauptnutzung maßgeblich.  

(3) Bei unterschiedlich genutzten Anlagen 
bemisst sich die Anzahl der notwendigen 
Einstellplätze nach dem größten gleichzeitigen 
Bedarf.  
 

  (4) Steht die Gesamtzahl in einem 
offensichtlichen Missverhältnis zum 
tatsächlichen Bedarf, so kann die sich aus der 
Einzelermittlung ergebende Zahl der Stellplätze 
entsprechend erhöht oder ermäßigt werden. 

 (5) Steht die nach Abs. 1 ermittelte Anzahl 
notwendiger Stellplätze in offensichtlichem 
Missverhältnis zum tatsächlichen Bedarf, so 
kann die die Anzahl der zu errichtenden 
Stellplätze an Hand einer Einzelermittlung der 
Stellplatznachfrage erhöht oder ermäßigt 
werden. 

   (5)  Im Einzelfall kann durch den Magistrat der 
Stadt Langen im pflichtgemäßen Ermessen 
aufgrund besonderer Umstände – jeweils ganz 
oder teilweise – der Ein- und Abstellplatzbedarf 
als in anderer Weise gedeckt betrachtet 
werden, der Stellplatzbedarf geringer festgelegt 
werden oder die Herstellungspflicht entfallen. 
Als Umstände im vorgenannten Sinne gelten 
insbesondere:  
 
(a) Verschiedene Nutzungen von Anlagen 
erfolgen zu unterschiedlichen Nutzungszeiten 
und außerhalb der Nutzungszeiten haben die 
Nutzungen (jeweils oder teilweise) einen 
geringeren Stellplatzbedarf; die Zahl der 
notwendigen Stellplätze kann sich hier 
abweichend von Absatz 1 nach dem größten, 
zeitgleich gegebenen Stellplatzbedarf 

(6) Bei baulichen und sonstigen Anlagen mit 
mehr als zehn notwendigen Stellplätzen kann 
die Herstellungspflicht für bis zu maximal 50% 
der notwendigen Stellplätze entfallen, wenn 
dauerhaft Maßnahmen ergriffen werden, die 
den Zu- und Abgangsverkehr mit 
Kraftfahrzeugen verringern. Die Anzahl 
herzustellender Stellplätze richtet sich nach 
Anlage 3 dieser Satzung oder nach einer 
Einzelermittlung, in der die Maßnahmen, ihre 
verkehrlichen Wirkungen und die daraus 
resultierende verringerte Anzahl 
herzustellender Stellplätze nachgewiesen sind.  
 



bemessen. Voraussetzung ist, dass die 
Nutzungszeiten der betreffenden Anlagen durch 
eine Baugenehmigung, einen 
Abweichungsbescheid, eine Baulast nach HBO, 
durch eine Ausnahme oder Befreiung nach 
Baugesetzbuch (BauGB) oder anderweitig 
öffentlich-rechtlich gesichert sind. 
 
(b) Für Vorhaben auf einem oder mehreren 
benachbarten Grundstücken eines Eigentümers 
bis zu einer fußläufigen Entfernung von 300 m 
mit einem regulären Ein-stellplatzbedarf von 
mindestens 15 Einstellplätzen: Ein 
Mobilitätskonzept belegt den geringeren 
Einstellplatzbedarf bzw. die anderweitige 
Deckung desselben. Bestandteile eines solchen 
Konzepts können etwa ein Car-Sharing-Angebot 
oder die Ausgabe von Job-Tickets sein. Die 
Verpflichtung zur Herstellung des regulären 
Einstellplatzbedarfs tritt wieder in Kraft, soweit 
und sobald die Voraussetzungen für den 
geringeren Einstellplatzbedarf bzw. die 
anderweitige Deckung desselben entfallen sind.  
Bei Vorhaben auf mehreren Grundstücken im 
Sinne von Satz 1 findet § 6 Abs. 2 Anwendung.  
 
(c) Bis zu einem Viertel der regulär notwendigen 
Einstellplätze können durch ebenerdige, 
schwellenlos erreichbare Abstellplätze für 
Fahrräder in Gebäuden oder ab-schließbaren 
Fahrradboxen oder -garagen ersetzt werden. 
Dabei sind für einen Einstellplatz vier 
Abstellplätze herzustellen; diese werde zur 
Hälfte auf die Verpflichtung Abstellplätze zu 
errichten angerechnet.  
 
(d) Bei temporärer Errichtung, Aufstellung oder 
Nutzung von Anlagen kann auf die Herstellung 
von Ein- und/oder Abstellplätzen ganz oder 
teilweise verzichtet wer-den.  
 
(e) Es besteht ein offensichtliches 
Missverhältnis zwischen tatsächlichem und 
nach Absatz 1 ermitteltem Stellplatzbedarf oder 
Abstellplatzbedarf. Ein solches Missverhältnis 
kann auch dergestalt sein, dass der tatsächliche 
Bedarf über dem nach Absatz 1 ermittelten 
liegt. 

(4) Bei der Stellplatzberechnung ist jeweils ab 
einem Wert der ersten Dezimalstelle ab fünf auf 
einen vollen Stellplatz aufzurunden. 

 (6) Bei der Stellplatzberechnung ist jeweils ab 
einem Wert der ersten Dezimalstelle ab fünf auf 
einen vollen Stellplatz aufzurunden.  

  

(5) Sofern Garagen errichtet werden, gelten die     



gleichen Zahlen wie im Falle der Errichtung von 
Stellplätzen. 

    (7) Bei Anlagen nach § 46 Abs. 1 HBO sowie bei 
baulichen Anlagen ab 10 notwendigen 
Stellplätzen und Garagen müssen mindestens 3 
% der notwendigen Stellplätze und Garagen, 
jedoch mindestens ein Stellplatz als Stellplätze 
im Sinne des § 2 (2) Garagenverordnung 
ausgebildet sein (Behindertenstellplätze). 
Behindertenstellplätze werden bei hoher 
Erschließungsqualität durch den Öffentlichen 
Personennahverkehr nicht abgemindert (Anlage 
2).  

  (5) In den Fällen der Absätze 2 bis 4 ist die 
Zustimmung der Gemeinde / Stadt erforderlich.  

 (8) Die zulässige Anzahl nicht notwendiger 
Garagen oder Stellplätze richtet sich nach der 
Stellplatzeinschränkungssatzung :::::::::::::::::::.  

   § 4 Zahl der notwendigen Stellplätze in der 
Sonderzone „Kernstadt“ 

 

   
 
In der Mustersatzung des HSGB wird die 
Einschränkung für bestimmte Gebietsbereiche in 
unterschiedlichen Möglichkeiten angeboten, die 
dann individuell angepasst werden müssen. 

(1)  Für die verkehrlich hoch belasteten und 
städtebaulich bedeutsamen Gebiete ist gemäß 
Anlage 2 zu dieser Stellplatzsatzung eine 
Sonderzone „Kernstadt“ festgelegt. Erfasst sind 
alle Flächen, die innerhalb der in Anlage 2 
festgelegten Grenzen liegen. Grundstücke, die 
nach Grundstücksveränderungen mindestens zu 
dreiviertel ihrer Fläche in der Sonderzone 
„Kernstadt“ liegen, werden ganz zu dieser 
Sonderzone gerechnet.  

 

   (2) In der Sonderzone „Kernstadt“ gilt der in 
Anlage 1 aufgeführte gesonderte Stellplatz-
schlüssel, in Bezug auf die Einstellplätze jeweils 
kaufmännisch gerundet auf einen vollen 
Stellplatz. Im Übrigen bleibt § 3 unberührt.  

 

   § 5 Änderungen, Nutzungsänderungen und 
Stellplatzguthaben 

 

   (1) Bei Änderungen und Nutzungsänderungen 
rechtmäßig bestehender Anlagen erfolgt ein 
rechnerischer Vergleich nach den Zahlen dieser 
Satzung zwischen dem Bedarf der bestehenden 
Anlage und dem Bedarf der geänderten Anlage. 
Errechnet sich ein Mehrbedarf, sind diese 
Einstellplätze und Abstellplätze gemäß dieser 
Satzung herzustellen.  Errechnet sich ein 
Minderbedarf, bleibt die Differenz als Guthaben 
für zukünftige Änderungen und 
Nutzungsänderungen auf dem Grundstück 
erhalten. Dieses Guthaben verfällt, wenn die 
Zahl der jeweils tatsächlich vorhandenen 
notwendigen Einstellplätze oder Abstellplätze 
reduziert wird.  

 

   (2) Bei Abriss und Neubau auf dem gleichen  



Grundstück gilt der vorstehende Absatz 1 ent-
sprechend, wenn der Neubau innerhalb von 
zwei Jahren nach Abrissbeginn fertiggestellt 
wird. Die Frist kann um bis zu zwei Jahren 
verlängert werden, wenn mit dem Neubau 
begonnen wurde. Dies gilt unabhängig von der 
Art der baulichen Nutzung der bestehenden 
Anlage und des Neubaus.  

   (3) Soweit durch Änderungen, 
Nutzungsänderungen oder Abriss und Neubau 
zusätzliche Flächen in Aufenthaltsräumen 
entstehen, sind für diese Flächen Einstellplätze 
und Abstellplätze wie bei einem Neubau 
herzustellen.  

 

§ 4 Beschaffenheit, Lage und Gestaltung der 
Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder 

 § 6  
Standort  

§ 6 Lage der notwendigen Stellplätze und 
Abstellplätze 

§ 4 Lage, Ausstattung, Gestaltung und 
Beschaffenheit von Stellplätzen und Garagen  

   (1) Die notwendigen Stellplätze und 
Abstellplätze sind auf dem Grundstück 
herzustellen, auf dem die Anlage liegt.  

 

(1) Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder 
sind auf dem Baugrundstück nachzuweisen, 
herzustellen und zu unterhalten. Stellplätze 
oder Garagen dürfen auch in zumutbarer 
Entfernung (höchstens 100 m Fußweg) auf 
einem geeigneten Grundstück, dessen 
Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich 
gesichert ist, hergestellt werden. 

 Garagen, Stellplätze und Abstellplätze sind auf 
dem Baugrundstück herzustellen und dauerhaft 
zu unterhalten. Ist die Herstellung auf dem 
Baugrundstück ganz oder teilweise nicht 
möglich, so dürfen sie auch auf einem anderen 
Grundstück in zumutbarer Entfernung vom 
Baugrundstück (bis zu 300 m) hergestellt 
werden, wenn dessen Nutzung zu diesem 
Zweck öffentlich-rechtlich gesichert ist 

(2) Einstellplätze und Abstellplätze können auch 
auf einem in zumutbarer Entfernung liegenden 
Grundstück hergestellt werden, wenn ihre 
Zuordnung zu dem Vorhaben öffentlich-
rechtlich gesichert ist. Zumutbar im Sinne des 
Satzes 1 ist für Einstellplätze im Falle von 
Wohnnutzungen regelmäßig eine fußläufige 
Entfernung von bis zu 300 m, im Übrigen von 
bis zu 450 m; für Abstellplätze bis zu 60 m.  

(1) Stellplätze oder Garagen sind auf dem 
Baugrundstück nachzuweisen, herzustellen und 
zu unter-halten. Sie dürfen auch in zumutbarer 
Entfernung (höchstens 300 m Fußweg) vom 
Baugrund-stück auf einem geeigneten 
Grundstück, dessen Benutzung für diesen 
Zweck öffentlich-rechtlich gesichert ist, 
nachgewiesen oder hergestellt werden.  
 

   (3) Die notwendigen Stellplätze und Garagen 
müssen unabhängig voneinander nutzbar sein. 
Nur bei Ein- und Zweifamilienhäusern kann 
davon abgewichen werden, sofern je Wohnung 
größer als 45 qm zwei Stellplätze zugeordnet 
werden.  

 

   § 7 Größe und sonstige Beschaffenheit der 
notwendigen Stellplätze und Abstellplätze; 
Elektromobilität 

 

 
 
Siehe § 2 Abs. 1 

  (1) Einstellplätze für Personenkraftwagen 
einschließlich ihrer Zu- und Abfahrten bzw. 
Rampen sind nach den Anforderungen der 
Verordnung über den Bau und Betrieb von 
Gara-gen und Stellplätzen (Garagenverordnung 
– GaV) in ihrer jeweils geltenden Fassung 
herzustellen.  

 

   (2)  Einstellplätze für Kraftfahrzeuge von 
Behinderten sind in den Abmessungen gemäß 
GaV herzustellen. Einstellplätze für 
Kraftfahrzeuge von Behinderten sind als solche 
leicht erkennbar durch Beschilderung und/oder 
Bodenmarkierung zu kennzeichnen und für 
diesen Zweck zur Verfügung zu stellen.  

 



   (3) Stapelparkeranlagen sind nur in mindestens 
dreiseitig geschlossenen Garagen zulässig.  

 

   (4) Einstellplätze für Lastkraftwagen und Busse 
sind ihrem jeweiligen Zweck entsprechend 
herzustellen.  

 

 
 
 
Siehe § 2 Abs. 4 

  
 
 
 
 
Siehe § 3 Abs. 2 

(5)  Abstellplätze sind in den Abmessungen von 
mindestens 0,8 m x 2,0 m herzustellen. Vor 
Abstellplätzen muss eine ausreichende 
Bewegungsfläche von 1,8 m vorhanden sein. Sie 
sollen ebenerdig liegen. Werden sie auf 
anderen Ebenen hergestellt, muss die 
Zuwegung mittels geeigneter befahrbarer 
Rampen, Schieberampen mit max. 20° Neigung 
oder Aufzüge erfolgen.  Bei Anlagen mit 
weniger als 10 Abstellplätzen genügen Treppen 
mit seitlichen Rampen, eine Zuwegung nur über 
Treppen ist unzulässig. Abstellplätze öffentlich 
zugänglicher Anlagen sollen mit geeigneten 
Vorrichtungen zum Anschließen des Rahmens 
und mindestens eines Laufrads versehen 
werden. Es sind nur solche Ständer zugelassen, 
die keine Beschädigungen an den Laufrädern 
zulassen. Alternativ sind abschließbare 
Fahrradboxen zulässig. Abstellplätze im Freien 
sollen möglichst überdacht werden; bei 
Wohngebäuden gemäß Anlage 1 Nr.1 müssen 
sie überdacht werden, ausgenommen davon 
sind die Besucherabstellplätze. Für Wohnge-
bäude müssen 50 % der Abstellplätze in 
Gebäuden nachgewiesen werden.  Abstellplätze 
für Besucher sollen vom öffentlichen Raum aus 
erkennbar und zugänglich sein.  

 
 
 
 
 
Siehe § 5 Abs. 2, 4-5 

   (6)  Bei Vorhaben ab einem regulären 
Stellplatzbedarf von 20 Einstellplätzen sollen 
mindestens 10 % der Einstellplätze mit einer 
Stromzuleitung für die Ladung von Elektro-
Fahrzeugen versehen werden. Bei der 
Berechnung ist jeweils auf den vollen Stellplatz 
aufzurunden, wobei die Zahl mindestens „1“ 
beträgt.  

§ 4 Lage, Ausstattung, Gestaltung und 
Beschaffenheit von Stellplätzen und Garagen 
(7) Bei baulichen Anlagen mit mehr als 20 
notwendigen Stellplätzen sind 10 % der 
Stellplätze mit einer Stromzuführung für die 
Ladung von Elektrofahrzeugen zu versehen.  

  § 5 Beschaffenheit  
(1) Garagen und Stellplätze müssen ohne 
Überquerung anderer Stellplätze ungehindert 
erreichbar sein. Bei Einfamilienhäusern kann 
mit Zustimmung der Gemeinde / Stadt hiervon 
abgewichen werden. 

 (6) Stellplätze und Garagen müssen ohne 
Überquerung anderer Stellplätze ungehindert 
erreichbar sein. Bei Ein- und 
Zweifamilienhäusern kann hiervon abgewichen 
werden.  

   (7)  Bei Wohngebäuden mit mehr als zwei 
Wohneinheiten müssen Abstellräume für 
Fahrräder mit Stromanschluss zur Ladung von 
Elektrofahrrädern versehen werden. Je 
angefangene zehn Abstellplätze ist eine 

 
 
Siehe § 5 Abs. 9 



Anschlussmöglichkeit vorzusehen. 

§ 4 
Beschaffenheit, Lage und Gestaltung der 
Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder  
(2) Stellplätze für Besucher müssen vom 
öffentlichen Verkehrsraum aus erkennbar oder 
gegebenenfalls durch ein Hinweisschild 
gekennzeichnet und stets ohne technische 
Hilfsmittel zugängig sein und dürfen nicht 
anderen als Besuchern überlassen werden. 

 (4) Stellplätze für Besucher müssen vom 
öffentlichen Verkehrsraum aus erkennbar und 
zu Zeiten des Besucherverkehrs stets zugänglich 
sein; sie sind besonders zu kennzeichnen und 
dürfen nicht anderen als Besuchern überlassen 
werden.   

(8) Einstellplätze für Kraftfahrzeuge von 
Besucherinnen und Besuchern müssen vom öf-
fentlichen Straßenraum aus erkennbar oder 
ausgeschildert sowie zu Besucherzeiten je-
derzeit zugänglich sein. Einstellplätze für 
Besucherinnen und Besucher dürfen nicht in 
selbst zu bedienenden mechanischen 
Parksystemen (z. B. Stapelparkeranlagen) ange-
legt werden.  

 

 
Siehe § 2 Abs. 2 

  (9) Zufahrten von öffentlichen Straßen zu 
Stellplätzen und Garagen dürfen insgesamt 
nicht breiter als 6,0 m sein.  

 

   § 8 Gestaltung der notwendigen Stellplätze  

§ 4 
Beschaffenheit, Lage und Gestaltung der 
Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder  
(3) Stellplätze sind mit Pflaster-, 
Verbundsteinen oder ähnlichem luft- und 
wasserdurchlässigem Belag, soweit nicht zum 
Schutz des Grundwassers andere 
Ausführungsarten erforderlich sind, auf einem 
der Verkehrsbelastung entsprechenden 
Unterbau herzustellen. 

 § 5 Beschaffenheit  
(2) Stellplätze sind mit Pflaster-, 
Verbundsteinen oder ähnlichem Belag auf 
einem der Verkehrsbelastung entsprechenden 
Unterbau herzustellen.  
 
(3) Garagen, Stellplätze und Abstellplätze 
müssen wie folgt beschaffen sein:  
………………………………….. 
…………………………………..  

(1) Notwendige Stellplätze im Freien sind mit 
Pflaster, Verbundsteinen oder in ähnlicher luft- 
und wasserdurchlässiger Ausbauweise 
(Schotterrasen, Rasenkammersteine, breit-
fugiges Pflaster o. ä.) und mit 
klimaschutzgerechten Materialien auf einem 
der Verkehrsbelastung entsprechenden 
Unterbau herzustellen. Ein anderer Belag kann 
ausnahmsweise zugelassen werden. 
Garagenhöfe müssen befestigt werden 
(Pflaster, Asphalt o. ä.). Bei Abstellplätzen muss 
die Fläche zum standsicheren Abstellen von 
Fahrrädern geeignet sein.  

§ 4 Lage, Ausstattung, Gestaltung und 
Beschaffenheit von Stellplätzen und Garagen 
(3) Stellplätze sind mit geeignetem, luft- und 
wasserdurchlässigem Belag zu befestigen, 
soweit nicht andere Ausführungsarten zum 
Schutz des Grundwassers erforderlich sind. Sie 
dürfen nur auf Flächen hergestellt werden, die 
weder als Rettungswege noch als Aufstell- und 
Bewegungsflächen für die Feuerwehr 
erforderlich sind.  
 

   (2) Einstellplätze sind durch geeignete 
Bepflanzungen (Bäume, Hecken und Sträucher) 
abzuschirmen; die Bepflanzungen sind 
dauerhaft zu erhalten. 

 

(4) Je 5 Stellplätze ist ein mittelkroniger, 
standortgerechter Laubbaum mit einer 
unbefestigten Baumscheibe von mindestens 6 
qm zu pflanzen und dauernd zu unterhalten. 
Vorhandene Bäume können angerechnet 
werden. Stellplätze mit mehr als 1.000 qm 
befestigter Fläche sind zusätzlich durch eine 
raumgliedernde Bepflanzung zwischen den 
Stellplatzgruppen zu unterteilen. Böschungen 
zwischen einzelnen Stellplatzflächen sind zu 
bepflanzen. 

  (3)  Ab sechs Einstellplätze ist auf eigener Fläche 
entlang der Längs- oder Schmalseite ein 
standortgerechter Laubbaum gemäß Anlage 3 
mit einem Mindestumfang von 16 cm 
(gemessen in 1,0 m Höhe) mit einer 
unbefestigten Baumscheibe von mindestens 10 
qm zu pflanzen, gegen Beschädigungen durch 
Kraftfahrzeuge zu sichern und dauerhaft zu 
erhalten. °Ab dem siebenten Einstellplatz ist für 
je weitere angefangene sechs Einstell-plätze ein 
weiterer Baum zu pflanzen. °Die Mindestbreite 
des Pflanzbeets beträgt 2,0 m und darf durch 
Überhangstreifen nicht reduziert werden.°Die 
Längsseiten von Einstell-plätzen sind gegenüber 
öffentlichen Verkehrsflächen mit Grünstreifen 
von mindestens 0,5 m Breite abzuschirmen und 
dauerhaft zu erhalten oder einzufrieden.  

(4) Stellplätze sowie die zugehörigen 
Verkehrsflächen sind ausreichend mit 
geeigneten Bäumen und Sträuchern zu 
umpflanzen und durch Grünstreifen von 
anderen Flächen zu trennen. Für je 4 Stellplätze 
ist zwischen den Stellplätzen oder in 
begründeten Ausnahmefällen in unmittelbarer 
Nähe ein standortgerechter hochstämmiger 
Baum mit mindestens 18-20 cm Baumumfang in 
einer unbefestigten Pflanzfläche zu pflanzen 
und dauerhaft zu unterhalten. Diese offene 
Pflanzfläche ist in einer Größe von mindestens 6 
m² (2,5 m x 2,5 m) auszuführen. Das mit 
geeignetem Baumpflanzsubstrat zu verfüllende 
Baumgrubenvolumen soll 6 m3 (2,0 m x 2,0 m x 
1,5 m Tiefe) betragen. Bei der Baumauswahl 
sind die Empfehlungen der jeweils aktuellen 
„Straßenbaumliste der deutschen 
Gartenamtsleiterkonferenz“ zu berücksichtigen. 
Die Pflanzfläche ist durch Rand- oder 



Kantensteine oder in vergleichbarer Weise zu 
sichern und gärtnerisch dauerhaft zu unter-
halten. Die Pflanzflächen sollen durch geeignete 
Schutzvorkehrungen wie Abdeckgitter gesichert 
werden. Stellplätze mit mehr als 1000 m² 
befestigter Fläche sind zusätzlich durch eine 
raumgliedernde Bepflanzung zwischen den 
Stellplatzgruppen zu unterteilen.  

   (4) Einstellplätze mit zusammenhängend mehr 
als 1.000 qm sind zusätzlich durch eine 
raumgliedernde, die Übersichtlichkeit wahrende 
Bepflanzung (Sträucher, Büsche o. ä.) zu 
unterteilen, diese ist dauerhaft zu erhalten. 
Böschungen zwischen einzelnen Ein-
stellplatzgruppen sind zu begrünen. 

 

   (5) Soweit bei zeitlich begrenzter Errichtung, 
Aufstellung oder Nutzung von Anlagen nicht auf 
die Herstellung von Ein- oder Abstellplätzen 
verzichtet wird, entfällt bei einem Verbleib der 
Anlage für einen Zeitraum von bis zu zwei 
Jahren jegliche Begrünungspflicht. 

 

   (6) Bei Umgestaltung bestehender 
Stellplatzanlagen im Rahmen städtebaulicher 
Maßnahmen gemäß besonderem 
Städtebaurecht nach BauGB kann mit 
Zustimmung der Stadt von § 8 Abs. 2 und 3 
abgewichen werden. 

 

(5) Die Oberfläche von Tiefgaragen ist, soweit 
sie nicht selbst als Einstellplatzfläche genehmigt 
ist, als Grünfläche zu gestalten, gärtnerisch 
anzulegen und zu unterhalten. Flachdächer 
ebenerdiger Garagenanlagen über 100 qm 
Nutzfläche sollen, soweit von der Konstruktion 
her möglich, begrünt werden 

  (7)  Die Oberfläche von Tiefgaragendächern ist, 
sofern sie nicht selbst als Stellplatzfläche 
genehmigt ist, als Grünfläche zu gestalten, 
gärtnerisch anzulegen und zu erhalten. Die 
Grünfläche ist soweit wie möglich naturnah zu 
gestalten. Flachdächer von Garagenanlagen 
über 100 qm Nutzungsfläche sind zu begrünen. 

(5) Die Oberfläche von Tiefgaragen ist, soweit 
sie nicht selbst als Einstellplatzfläche genehmigt 
ist, als Grünfläche zu gestalten, gärtnerisch 
anzulegen und zu unterhalten. Flachdächer 
ebenerdiger Garagenanlagen mit über 100 m² 
Nutzfläche sollen begrünt werden. Die 
Erdüberdeckung ist in einer Höhe von 0,8 m 
auszuführen. An den Baumstandorten beträgt 
die Erdüberdeckung 1,0 m. Festsetzungen zu 
Erdüberdeckung bei Tiefgaragen in 
Bebauungsplänen haben dabei Vorrang.  

   (8) Stellplätze bei Tankstellen und Kfz-
Werkstätten sind abweichend von Abs. 1 mit 
einem wasserableitenden, kraftstoff- und 
ölresistenten Belag (z. B. Asphalt, bituminöse 
Decken, Beton mit kraftstoff- und ölresistenter 
Fugenausbildung) zu befestigen. Sie sind 
außerdem mit Schlammfängern und 
Abscheidern für Leichtflüssigkeiten zu versehen. 
Die entsprechenden Bestimmungen der DIN 
1986-100 „Entwässerungsanlagen für Gebäude 
und Grundstücke“ (Beuth Verlag GmbH, 10772 
Berlin) und der Entwässerungssatzung der Stadt 
Langen in der jeweils geltenden Fassung sind zu 

 



beachten. 

    § 5 Lage, Ausstattung, Gestaltung und 
Beschaffenheit von Abstellplätzen 

    (1) Abstellplätze sind auf dem Baugrundstück 
nachzuweisen (höchstens 30 m Fußweg), 
herzustellen und zu unterhalten. Sie dürfen 
auch in unmittelbarer Nähe (höchstens 30 m 
Fußweg) vom Bau-grundstück auf einem 
geeigneten Grundstück, dessen Benutzung für 
diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert ist, 
nachgewiesen oder hergestellt werden. 

    (2) Bei Wohngebäuden nach Anlage 1, Nr. 1.2 
bis 1.6, sollen mindestens 50 % der 
notwendigen Abstellplätze in einem 
abschließbaren Raum – in Gebäuden oder im 
Außenbereich - nachgewiesen werden. 

    (3) Bei baulichen und sonstigen Anlagen mit 
Kunden- und Besucherverkehr sind 
Abstellplätze in unmittelbarer Nähe des 
Gebäudeeingangs zu errichten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe § 2 Abs. 4 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe § 5 Abs. 5 

(4) Abstellplätze in Gebäuden müssen gut 
zugänglich, auf möglichst kurzem, beleuchtetem 
Weg und von der öffentlichen Verkehrsfläche 
aus ebenerdig erreichbar sein. Soweit 
Abstellplätze nicht ebenerdig hergestellt 
werden können, müssen sie über befahrbare 
Rampen mit maximal 6% Neigung oder über 
Treppenrampen mit mindestens 1,50 m 
Treppenbreite und maximal 18% Neigung 
erreichbar sein. In Wohngebäuden ist ein 
Aufzug in ausreichender Größe (Mindestab-
messung 1,10 m x 2,10 m) zulässig. 
Abstellplätze in Gebäuden sollen erreichbar 
sein, ohne dass selbsttätig schließende Türen 
passiert werden müssen.  

    (5) Die Zu- und Ausfahrt ist niveaugleich, mit 
Fahrradrampe (max. 6 % Steigung) oder 
Fahrradaufzug (Mindestabmessung 1,10 m x 
2,10 m) zu gestalten. Eine abknickende 
Wegführung ist zu vermeiden. Einer 
ebenerdigen, niveaugleichen Zu- und Ausfahrt 
zu den Fahrradabstellanlagen ist im Hinblick auf 
die Nutzung mit Kindern sowie mit Lasten- und 
anderen Sonderfahrrädern der Vor-zug zu 
geben. 

    (6) Eine verkehrssichere und reibungslose 
Nutzung der Zu- und Ausfahrt, auch zu 
Stoßzeiten, ist sicherzustellen. Bei 
Unterbringung im Zusammenhang mit 
Sammelgaragen ist auf getrennte Zu- und 
Ausfahrten für Fahrräder und Kfz zu achten. Die 



gemeinsame Benutzung einer Garagenrampe ist 
verkehrssicher nur möglich, wenn - die Rampe 
auf voller Länge einsehbar ist oder - seitlich der 
Rampe verkehrssicher abgegrenzte Wege (z.B. 
Hochbord) von mind. 0,8 m Breite vorhanden 
sind oder - eine Lichtsignalanlage das 
ungefährdete Befahren sicherstellt. 

    (7) Abstellplätze außerhalb von Gebäuden 
müssen gut zugänglich, einsehbar, beleuchtet, 
auf möglichst kurzem Weg und von der 
öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig 
erreichbar sein. Sie sind mit geeignetem, luft- 
und wasserdurchlässigem Belag zu befestigen, 
soweit nicht andere Ausführungsarten zum 
Schutz des Grundwassers erforderlich sind. Sie 
dürfen nur auf Flächen hergestellt werden, die 
weder als Rettungswege noch als Aufstell- und 
Bewegungsflächen für die Feuerwehr 
erforderlich sind.  

    (8) Abstellplätze außerhalb abschließbarer 
Räume müssen, Abstellplätze in abschließbaren 
Räumen sollen mit Fahrradbügel versehen sein, 
an denen Fahrräder aller Laufradgrößen und 
Reifenbreiten nach dem Anlehnprinzip 
abgestellt werden können. Die Anschließbarkeit 
des Rahmens und mindestens eines Laufrades 
muss gewährleistet sein. 

    
 
Siehe § 7 Abs. 7 

(9) Bei baulichen und sonstigen Anlagen nach 
Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 9 der Anlage 1 mit mehr als 
zehn notwendigen Abstellplätzen sind 
mindestens 20 % der Abstellplätze mit einer 
Stromzuführung für die Ladung von 
Elektrofahrrädern versehen.  

    § 6 Untersagung, Einschränkung 

    Die Untersagung oder Einschränkung der 
Herstellung von Stellplätzen oder Garagen aus 
verkehrlichen oder städtebaulichen Gründen 
bleibt einer gesonderten Satzung vorbehalten. 

§ 5 Ablösebetrag  § 7 Ablösung § 9 Ablösung der Herstellungspflicht für 
Einstellplätze 

§ 7 Ablösung 

(1) Ist die Herstellung von Stellplätzen oder 
Garagen auf dem Baugrundstück oder in 
zumutbarer Entfernung davon aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen nicht oder nur 
unter großen Schwierigkeiten möglich, kann der 
Gemeindevorstand im besonders begründeten 
Einzelfall der Ablösung der Herstellungspflicht 
durch Zahlung eines Geldbetrages zustimmen 
(Stellplatzablösung). 
Werden mehr als 3 Stellplätze abgelöst, werden 
die Fraktionen darüber kurzfristig mit 

 (1) Die Herstellungspflicht für PKW kann auf 
Antrag durch Zahlung eines Geldbetrages 
abgelöst werden, wenn die Herstellung der 
Garage oder des Stellplatzes aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. 
Ein Ablösungsanspruch besteht nicht.  
 

(1)  Den zur Herstellung von notwendigen 
Einstellplätzen Verpflichteten kann auf Antrag 
und gegen Zahlung eines Geldbetrags die 
Herstellung von Einstellplätzen ganz oder 
teilweise erlassen werden, wenn und soweit die 
Herstellung nicht oder nur unter großen 
Schwierigkeiten möglich ist. Ein Ablöseanspruch 
besteht nicht.  

(1) Die Herstellungspflicht für Einstellplätze 
kann auf Antrag durch Zahlung eines 
Geldbetrages abgelöst werden, wenn die 
Herstellung der Einstellplätze aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist.  
 
 
(5) Ein Ablöseanspruch besteht nicht. 
 



ausführlicher Begründung informiert. 

    (2) Die Herstellungspflicht notwendiger Garagen 
und Stellplätze kann auf Antrag durch Zahlung 
eines Geldbetrages teilweise abgelöst werden, 
wenn mindestens 50 % der nach § 2 ermittelten 
notwendigen Stellplätze hergestellt werden.  

   (2)  Durch die Zahlung des Ablösungsbetrags 
entfällt insoweit die Herstellungspflicht. 
Abgelöste Einstellplätze gelten als im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 hergestellt.  

 

(2) Für die in der Anlage II zu dieser Satzung 
dargestellten Gebiete der Gemeinde Egelsbach 
werden folgende Ablösungsbeträge festgesetzt: 
ZONE 1 - Wohn- und Mischgebiete - 
PKW - Stellplatz 5.625,-- € 
Stellplatz für LKW und Omnibusse 22.500,-- € 
Stellplatz für Lastzüge und Gelenkbusse 33.750,-
- € 
ZONE 2 - Gewerbe- u. Industriegebiete - 
PKW - Stellplatz 4.125,-- € 
Stellplatz für LKW und Omnibusse 16.500,-- € 
Stellplatz für Lastzüge und Gelenkbusse 24.750,-
- € 

 (3) Die Höhe des zu zahlenden Geldbetrages 
beträgt  
 
Zone 1  
Gebietsbeschreibung  
je Stellplatz ______EUR  
Zone 2  
Gebietsbeschreibung  
je Stellplatz ______EUR   

(4) Der Geldbetrag nach Absatz 1 beträgt 
10.000 EUR je abgelöstem Einstellplatz. 

(3) Die Höhe des zu zahlenden Geldbetrages je 
Garage oder Stellplatz beläuft sich auf:  
- in Zone 1 = 12.000 €,  
- in Zone 2 = 9.000 €,  
- in Zone 3 = 6.500 €,  
in allen nicht von den Zonen 1 bis 3 erfassten 
Gebieten 4.000 €. Die Zonen sind in Anlage 4 
dar-gestellt.  
 
(4) Die Höhe des zu zahlenden Geldbetrages je 
Abstellplatz beläuft sich auf jeweils ein Sechstel 
des Betrages aus § 7 Abs. 3 der in Anlage 4 
dargestellten Zonen.  

  (2) Über den Antrag entscheidet der Magistrat 
der Stadt / Gemeindevorstand der Gemeinde.  
 

(3) Über den Antrag entscheidet der Magistrat 
der Stadt Langen.  

 

    § 8 Entsprechende Anwendung 

    Die Vorschriften dieser Satzung über 
Ausstattung, Gestaltung, Größe und Zahl gelten 
entsprechend für nicht notwendige Stellplätze 
und Abstellplätze 

   § 10 Bauvorlagen  

   Notwendige Garagen, Stellplätze und 
Abstellplätze sowie deren Zu- und Abfahrten 
sind im Freiflächenplan darzustellen. Die 
Stellplätze für Besucher sind besonders zu 
kennzeichnen. Der Stellplatznachweis ist 
rechnerisch und zeichnerisch zu führen. 

 

   § 11 Anlagen zur Stellplatzsatzung  

   Die Anlagen 1, 2 und 3 sind Bestandteil der 
Stellplatzsatzung 

 

   § 12 Sonstige Anforderungen an Anlagen und 
Stellplätze 

§ 10 Regelungen in Bebauungsplänen 

 
 
 
Siehe § 1 Abs. 3-4 

  
 
Siehe § 9 Abs. 2 

1) Soweit sich aus anderen auf Anlagen 
und/oder Ein- bzw. Abstellplätze anwendbaren 
Vorschriften Anforderungen an Ein- bzw. 
Abstellplätze ergeben, bleiben diese von den 
Regelungen dieser Stellplatzsatzung unberührt. 
Soweit bestehende oder zukünftige 
Bebauungspläne der Stadt Langen 
Abweichungen von dieser Stellplatzsatzung 

Abweichende bauordnungsrechtliche 
Festsetzungen zur Anzahl, Lage, Ausstattung, 
Gestaltung oder Beschaffenheit von Garagen, 
Stellplätzen und Abstellplätzen in 
Bebauungsplänen bleiben unberührt. 



vorsehen, haben diese Vorrang gegenüber den 
Regelungen der Satzung.  

§ 6 Ordnungswidrigkeiten  § 8 Ordnungswidrigkeiten § 13 Ordnungswidrigkeiten § 9 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Für Ordnungswidrigkeiten gelten die 
Bußgeldvorschriften des § 82 HBO. 

      

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig entgegen § 50 Abs. 9 HBO 
notwendige Stellplätze, Garagen oder 
Abstellplätze für Fahrräder zweckentfremdet 
nutzt oder zur zweckentfremden Nutzung 
überläßt. 
Nach § 82 (3) HBO kann diese 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend EURO geahndet werden. 

 1) Ordnungswidrig im Sinne des § 76 Abs. 1 Nr. 
20 HBO handelt, wer entgegen  

denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten 
ist, errichtet, ohne Garagen oder Stellplätze und 
Abstellplätze in ausreichender Zahl und Größe 
sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt 
zu haben.  

Nutzungsänderungen von baulichen oder 
sonstigen Anlagen vornimmt, ohne den 
hierdurch ausgelösten Mehrbedarf an 
geeigneten Garagen oder Stellplätzen und 
Abstellplätzen in ausreichender Zahl und Größe 
sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt 
zu haben.  
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 76 Absatz 1 
Nr. 20 HBO handelt, wer  
(a) entgegen § 1 Absatz 1 dieser 
Stellplatzsatzung Anlagen, bei denen ein Zu- o-
der Abgangsverkehr zu erwarten ist, errichtet, 
aufstellt oder nutzt, ohne die notwendigen Ein- 
bzw. Abstellplätze entsprechend den Vorgaben 
dieser Stellplatzsatzung hergestellt zu haben;  
(b) entgegen § 1 Absatz 2 dieser 
Stellplatzsatzung Änderungen oder Nutzungsän-
derungen von Anlagen vornimmt, ohne den 
hierdurch ausgelösten Mehrbedarf an 
notwendigen Ein- bzw. Abstellplätzen 
entsprechend den Vorgaben dieser 
Stellplatzsatzung hergestellt zu haben. 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 76 Abs. 1 Nr. 
20 HBO handelt, wer entgegen  
1. § 1 Abs.1 bauliche und sonstige Anlagen, bei 
denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten 
ist, errichtet, ohne Stellplätze oder Garagen und 
Abstellplätze für Fahrräder in ausreichender 
Zahl und Größe sowie in geeigneter 
Beschaffenheit hergestellt zu haben.  
2. § 1 Abs. 2 bei der Änderungen oder 
Nutzungsänderungen von baulichen oder 
sonstigen An-lagen den hierdurch ausgelösten 
Mehrbedarf an notwendigen Einstellplätzen 
durch Herstellung dieser in ausreichender Zahl 
und Größe sowie Beschaffenheit nicht erfüllt. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 82 Abs. 1 
Ziffer 19 HBO handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig bei der Errichtung von baulichen oder 
sonstigen Anlagen, wesentlichen Änderungen 
von Anlagen oder wesentlichen Änderungen in 
ihrer Benutzung (§ 1 Abs. 3) oder sonstigen 
Änderungen von Anlagen (§ 1 Abs. 4) entgegen: 
01. § 2 Abs. 1, die Mindestmaße der Stellplätze 
nicht einhält; 
02. § 2 Abs. 2, die ausreichende Mindestbreite 
der notwendigen Fahrgassen nicht einhält; 
03. § 2 Abs. 4, die Abmessungen für Fahrräder 
zu eng bemißt; 
04. § 4 Abs. 2, Stellplätze für Besucher vom 
öffentlichen Verkehrsraum aus nicht erkennbar 
hält oder nicht durch ein Hinweisschild 
kennzeichnet; 
05. § 4 Abs. 3, Stellplätze nicht mit Pflaster-, 
Verbundsteinen oder ähnlichem luft- und 
wasserdurchlässigem Belag herstellt;  
06. § 4 Abs. 4, Satz 1, keine mittelkronigen, 
standortgerechten Laubbäume mit einer 
unbefestigten Baumscheibe von mindestens 6 
qm pflanzt und dauernd unterhält; 
07. § 4 Abs. 4, Satz 3, Stellplätze mit mehr als 
1000 qm befestigter Fläche nicht zusätzlich 
durch raumgliedernde Bepflanzungen zwischen 
den Stellplatzgruppen unterteilt; 
08. § 4 Abs. 4, Satz 4, Böschungen zwischen 

 (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 15.000 EUR geahndet werden.  
 

(2) Die jeweilige Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße von bis zu 15.000,00 EUR 
geahndet werden. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 15.000 € geahndet werden.  



einzelnen Stellplatzflächen nicht bepflanzt; 
09. § 4 Abs. 5, Oberflächen von Tiefgaragen, 
soweit sie nicht selbst als Einstellfläche 
genehmigt sind, nicht als Grünfläche gestaltet, 
gärtnerisch anlegt und unterhält. 
Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zehntausend EURO geahndet 
werden. 

  (3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) findet in seiner jeweils gültigen Fassung 
Anwendung.  

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) findet in seiner jeweils gültigen Fassung 
Anwendung.  

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) findet in seiner jeweils gültigen Fassung 
Anwendung. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
ist im Falle des § 82 Abs. 1 Satz 5 HBO die 
untere Bauaufsichtsbehörde, im Falle des § 82 
Abs. 1 Satz 19 HBO der Gemeindevorstand der 
Gemeinde Egelsbach. 

 (4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Magistrat / 
Gemeindevorstand.  
 

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Absatz 1 Nr. 1 OWiG ist der Magistrat 
der Stadt Langen.  

 

§7 Inkrafttreten  § 9 Inkrafttreten § 14 Schluss- und Übergangsbestimmungen § 11 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. Juni 1995 in Kraft.  (1) Diese Satzung tritt am Tage nach Vollendung 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(1)  Diese Satzung tritt mit dem Tag nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die „Satzung der Stadt Langen 
(Hessen) über Stellplätze oder Garagen sowie 
Abstellplätze für Fahrräder – Stellplatzsatzung –
“ vom 24.02.2010 in ihrer zuletzt geltenden 
Fassung außer Kraft.  

(1) Diese Satzung tritt am xx.xx.2017 in Kraft. 

   (2) Für Genehmigungs- und sonstige 
Antragsverfahren, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Satzung bereits anhängig 
und noch nicht entschieden waren, kann die 
Bauherrschaft die Anwendung der materiellen 
Bestimmungen derjenigen Fassung der 
Stellplatz-satzung verlangen, welche im 
Zeitpunkt der Antragstellung galt.  

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Schaffung von Stellplätzen und Garagen 
:::::::::::::::::: außer Kraft. Ihre Vorschriften sind 
jedoch bis zum 31.12.2016 auf bis zum 
31.05.2009 beantragte, aber noch nicht 
entschiedene Fälle weiter anzu-wenden. Die 
Satzung über die Einschränkung der Herstellung 
von Stellplätzen oder Garagen für das Bau-
gebiet ::::::::::::::::::::: sowie die Satzung über die 
Einschränkung der und den Verzicht auf die 
Herstellung von Stellplätzen oder Garagen 
:::::::::::::::::::: bleiben davon unberührt.  

   (3) Für genehmigungsfreie Vorhaben, deren 
Ausführung im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Satzung bereits begonnen worden und 
noch nicht beendet war, kann die Bau-
herrschaft die Anwendung der materiellen 
Bestimmungen derjenigen Fassung der Stell-
platzsatzung verlangen, welche im Zeitpunkt 
des Baubeginns galt.  

 

   (4) Diese Satzung gilt nicht für bereits 
genehmigte und/oder ausgeführte Vorhaben.  
 

 

  (2) Abweichende bauordnungsrechtliche 
Festsetzungen in Bebauungsplänen bleiben 
unberührt. 

 
Siehe § 12 

 
Siehe § 10 
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 Mobilität in der Veränderung - 
Herausforderungen bis 2030 

 

Bau- und Umweltausschuss Egelsbach 
06. März 2018 
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Bild: www.mobilityweek.eu 
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Wie werden wir 2030 leben ? 

Wie alt bin ich dann ?  

Wie will ich dann leben ?  

Wo ist mein Arbeitsplatz ? 

Wo und wie werde  
ich wohnen ? 

Wie komme ich  
zur Arbeit ? 

Helfen Roboter 
im Haushalt ? 

… 

2 Bau- und Umweltausschuss Egelsbach | 06.03.2018 | Herausforderungen Mobilität 2030 

Quelle: www.vdi.de, Zugriff 14.01.17 
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Mobilitätsverhalten spürbar in der Veränderung  

3 Bau- und Umweltausschuss Egelsbach | 06.03.2018 | Herausforderungen Mobilität 2030 

2018 

Bevölkerung 

Kosten 

Technische Innovation 

Wirtschafts- 

entwicklung 

Ressourcen/  

verschärfte Umweltgesetze 
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Handlungsfelder in die Zukunft 
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Verringerung Störanfälligkeit Straße und Schiene 

Nahmobilität zu Fuß und mit dem Fahrrad stärken 

Fahrgaststeigerung im Öffentlichen Verkehr 

Vernetzung der Mobilitätsangebote  

Abstimmung Siedlungsstrukturen und Mobilität 

Verwaltungsstrukturen neu ausrichten 

Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrs- 
infrastruktur orientiert an Qualitätsstandards  

Einbinden Aktivitäten für eine gesunde Umwelt:  
Luftreinhaltung, Lärm- und Klimaschutz 

Partizipation und Kommunikation 

Mobilität 
für alle 
sichern 

 
 

Start 
sofort 

möglich 
 

2030  bis 
2050 

Engpässe Infrastruktur langfristig beseitigen 
ÖPNV-Schiene und Straße gemeinsam denken 
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2030ff: ÖPNV und Straße gemeinsam denken 
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4 

3 

6 

1 

2 

5 7 

1. RTW bis Neu-Isenburg (Birkengewann) 
bzw. Dreieich-Buchschlag 

2. Verlängerung Straßenbahn 17 über  
Neu-Isenburg bis Dreieich-Sprendlingen 

3. Schienenverbindung südmainisch führen 
von OF-Ost > OF-Hbf > F-Süd  bis …  

4. S-Bahn-Verlängerung bis Dieburg  

5. S-Bahn-Ausbau oder Karlsruher Modell 
für Dreieichbahn 

6. S-Bahn-Ausbau Odenwaldbahn  
(bis Babenhausen) 

7. Straßenbahn  
DA-Arheilgen – Langen 

8. Verlängerung S2 von  
Dietzenbach bis Rödermark 

8 
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Schnellverbindungen für Bus und Fahrrad 

6 Bau- und Umweltausschuss Egelsbach | 06.03.2018 | Herausforderungen Mobilität 2030 

schnelle Bus-Kreisquerverbindung  : 
Fahrzeitersparnis gegenüber Standard 
mindestens 20%  

morgens (6.30 - 9.00 Uhr) und nachmittags 
(16.00 - 18.00 Uhr)  

taktverdichtend zu den Regelfahrten  

stark frequentierte Haltestellen bedienen  

Frankfurt 

Darmstadt 

Offenbach 

Hanau 

Flug- 
hafen 

Quelle: Logistik und Mobilität in Hessen 2036 – ein Zukunftsbild 2016  

Quelle: Logistik und Mobilität in Hessen 2035 

AB 

Quelle: www.op-online.de 
Zugriff: 12.05.17 

Dieburg 

RMV-Linie 
(auszubauen) 
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Mobilität und Siedlungsstruktur 
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Quelle: Thoma, S. Attraktivitätssteigerung OF99, Masterarbeit an der h_da, 2015  

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
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Mobilität neu gedacht –  
Wohnungsbau 
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www.fr-online.de,  30. Juli 2013 

… „Die Wohnungsbaugesellschaft ABG Holding bietet nicht nur Raum zum Wohnen. Sie 

versucht auch, die Mieter direkt an den Verkehr anzubinden – etwa über das Car-Sharing-

Unternehmen Book-n-Drive, an dem die ABG Holding, die Mainova und Firmengründer 

Udo Mielke zu je einem Drittel beteiligt sind. Die ABG Nova wiederum ist ein 

gemeinsames Unternehmen der ABG Holding und des Energieversorgers Mainova. 

Wer eine Wohnung miete, wolle auch gut angebunden sein. Dazu gehörten ein soziales 

und kulturelles Angebot, Fahrrad, aber auch kurze Wege zum öffentlichen Nahverkehr – 

und zum Auto. „Auch wenn es nicht das eigene sein muss“, sagt Utesch.“ 

Dass sich die ABG am Car-Sharing beteiligt, 

hat einen wirtschaftlichen Aspekt. Die Kosten 

für den Bau von Tiefgaragenstellplätzen seien 

so hoch, dass man sie durch das Vermieten 

nicht mehr reinbekomme, erklärt Utesch. Wenn 

Menschen in ABG-Wohnungen zögen, könnten 

sie sich entscheiden, ob sie einen Stellplatz 

mieteten oder nicht. 

Auf der Offenbacher Hafeninsel habe die ABG 

erstmals eine Ausnahmegenehmigung erhalten, 

nicht einen Stellplatz pro Wohnung anbieten zu 

müssen, wie es die Stellplatzsatzung vorsehe. 

Dort bekommen Mieter auch das neue 

„Mieterticket“ angeboten, eine vergünstige 

Jahreskarte des Rhein-Main-Verkehrsverbunds.  
www.offenbach.de/stadtwerke-offenbach-holding/ 

holding/ hafen-offenbach/aussicht/uebersichtsplan/ 
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Veränderungen in Bauordnungen und Satzungen 
– LBO Baden-Württemberg ab 1. März 2015 
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… Bis zu einem Viertel der notwendigen Kfz-Stellplätze nach Satz 2 

kann durch die Schaffung von Fahrrad-Stellplätzen ersetzt werden. 

Dabei sind für einen Kfz-Stellplatz vier Fahrrad-Stellplätze 

herzustellen; … 
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Mobilitätsstationen statt Stellplätze 
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Quelle: Kemmerzehl, R.,  
Das Stellplatzäquivalent,  
in: Die Wohnungswirtschaft, 
Heft 05/2016 

Quelle: InnoZ / Inno2grid 
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Stellplatzsatzung – Kernaussagen 

verringerte Stellplatzbaupflichten bei guter ÖPNV-Anbindung 

Berücksichtigung von Mobilitätskonzepten 

Einschränkung der Herstellung von Stellplätzen in einer 
separaten Einschränkungs- und –verzichtssatzung 

Stellplatzbaupflicht entfällt  in Stadtbereichen mit flächen-
deckender, wirksamer Parkraumbewirtschaftung 

Forderung einer Quote von Einstellplätzen mit Stroman-
schluss bei größeren Einstellplatzanlagen 

Erhöhung der Qualität von Fahrradabstellplätzen mit dem Ziel 
der Förderung der Fahrradnutzung 

für die Größe gilt Garagenverordnung (GaVO) 
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Stellplatzsatzung – Anzahl Einstellplätze (Beispiel) 

12 Bau- und Umweltausschuss Egelsbach | 06.03.2018 | Herausforderungen Mobilität 2030 

Bereiche mit hoher Erschließungsqualität: 

Bus-/Straßenbahnhaltestelle  R = 300m 

Regionalbahnhof/ S-Bahn-Station  R = 500m 
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Egelsbach – Stellplatzsatzung, Ziele  

öffentliche Straßenräume vom ruhenden Verkehr entlasten 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Parkraumnach-
frage bei verschiedenen Bauvorhaben differenzierter und 
sachgerechter berücksichtigen 

Umweltverbund und alternative Mobilitätskonzepte (einschließ-
lich Elektromobilität) fördern 

Erhöhung Verkehrssicherheit und ausreichender Verkehrsfluss 

Kosten von Immobilien stabilisieren bzw. senken und  Eigen-
verantwortung der Bauherren für den von einem Bauvorhaben 
ausgelösten Verkehr stärken 

Voraussetzungen für Nachverdichtung im Gemeindegebiet 
verbessern bzw. schaffen 

13 Bau- und Umweltausschuss Egelsbach | 06.03.2018 | Herausforderungen Mobilität 2030 
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Beispiel Egelsbach 
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Radius um S-Bahn-Station  
500m und 1.000m 
Potenzielle Flächen  

Wohnbauentwicklung 
Gewerbeentwicklung 

Quelle: Gemeinde Egelsbach, Neue Stellplatzsatzung, 01/ 2018 
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Egelsbach – Einwohnerdichte 

15 Bau- und Umweltausschuss Egelsbach | 06.03.2018 | Herausforderungen Mobilität 2030 

Quelle: Regionalverband 
FrankfurtRheinMain, Kleinräumige 
Bevölkerungsanalyse, RegFNP 2016, 
31.01.2018 

pro Raster (1ha = 10.000 m2) 

in: Gemeinde Egelsbach, Neue Stellplatzsatzung, 01/ 2018 
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Egelsbach – Stellplatzsatzung, Ansätze  

Verzicht bei Ausbau Dach- und Kellergeschosse zu Wohnungen 
auf Stellplätze 

Verzicht bei Schaffung zusätzlichen Wohnraums durch 
Aufstockung 

Stärkere Abstellplatzpflicht für Fahrräder 

Mobilitätskonzepte als Baustein für flexiblere Stellplatzpflicht 

Förderung von Elektromobilität 

Verringerte Stellplatzbaupflichten bei guter ÖPNV- Anbindung 

Sondergebiete (z. B. Ortsmitte) mit Abweichungen von den 
Anforderungen 

Keine Zulassung von Regelungen in Bebauungsplänen 
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Quelle: Gemeinde Egelsbach, Neue Stellplatzsatzung, 01/ 2018 
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für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Vorsitzender der Gemeindevertretung 
Herr Hans-Joachim Jaxt 

Freiherr-vom-Stein Straße 13 
63329 Egelsbach 

Die Gemeindevertretung möge beschließen: 

Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, sich am Neustart des Städtebauförderpro-
gramm „Aktive Kernbereiche“ des Landes zu beteiligen.

Hessische Kommunen können sich bis zum 15. Mai 2018 bewerben.

Begründung

„Innenstädte sind dann attraktiv, wenn sie belebt sind. Deshalb sollten sie nicht nur 
zum Einkaufen und Ausgehen geeignet sein, sondern auch zum Wohnen. Vorteil des 
Wohnens in der Innenstadt sind die kurzen Wege zu Geschäften, Praxen, Gaststät-
ten und vielen kulturellen Angeboten. Menschen aller Altersgruppen sollen sich wohl 
fühlen und von der Vielfalt profitieren“, sagte Stadtentwicklungsministerin Priska Hinz 
zum Neustart des Städtebauförderprogramms „Aktive Kernbereiche in Hessen“. 
Doch gerade für Familien und für ältere Menschen fehlt oft die passende Infrastruk-
tur. Deswegen unterstützen das Land Hessen in diesem Jahr die Kommunen mit 
rund 16 Millionen Euro für Investitionen in ihre Stadt- und Ortskerne.
 
Das Programm fördert Maßnahmen, die das Wohnen in den Kernbereichen beför-
dern und verankern. Die hessischen Kommunen sollen dabei unterstützt werden, be-
stehenden Wohnraum in den Innenstädten zu verbessern und barrierefrei zu ma-

Antrag Nr. : 02-2018

Datum : 20.02.2018

Thema : Teilnahme am Neustart für das 
Städtebauförderprogramm „Aktive Kernbereiche“

Ausschuss: BUA, HFA



chen. Auch der Umbau von gewerblichen Leerständen zu Wohnzwecken könnte in 
einigen hessischen Regionen neue Angebote schaffen. Durch Förderanreize sollen 
private Immobilieneigentümer motiviert werden, in ihre Immobilie zu investieren und 
das Gebäude zu modernisieren. 
Darüber hinaus sollen auch Maßnahmen gefördert werden, die gute Rahmenbedin-
gungen für eine umweltverträgliche Mobilität schaffen. Beispielsweise kann der Um- 
und Ausbau von Rad- und Fußwegen aus dem Programm gefördert werden. Auch 
innovative Modelle, wie zum Beispiel Shared Spaces, einem Verkehrskonzept, das 
alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt oder extra breite Fußwege, die zum Aufent-
halt, Spielen und Flanieren einladen, sollen in die nachhaltige Entwicklung der Zen-
tren integriert werden.
 
Hessischen Kommunen können sich bis zum 15. Mai 2018 für das Programm Aktive 
Kernbereiche bewerben.

Informationen zur Antragstellung und zum Förderprogramm Aktive Kernbereiche in 
Hessen finden Sie unter:
https://nachhaltige-stadtentwicklung-hessen.de/foerderprogramme/aktive-kernberei-
che.html
 
Weitere Informationen zum Masterplan Wohnen sind hier zu finden: https://umwelt-
.hessen.de/klima-stadt/masterplan-wohnen-hessen
 

https://nachhaltige-stadtentwicklung-hessen.de/foerderprogramme/aktive-kernbereiche.html
https://nachhaltige-stadtentwicklung-hessen.de/foerderprogramme/aktive-kernbereiche.html
https://umwelt.hessen.de/klima-stadt/masterplan-wohnen-hessen
https://umwelt.hessen.de/klima-stadt/masterplan-wohnen-hessen


 

                                     
Vorsitzender der Gemeindevertretung 
Herr Hans-Joachim Jaxt 

Freiherr-vom-Stein Straße 13 
63329 Egelsbach 

Die Gemeindevertretung möge beschließen: 

1. Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, eine Übersicht der im Ortsbereich zur 
Verfügung stehenden Sitzbänke zu erstellen.

2. Im Nachgang soll ermittelt werden, wo weiterer Bedarf für Sitzbänke sein könnte.

Begründung

Insbesondere für ältere Menschen ist es hilfreich, im Ortsbereich Sitzbänke vorzufin-
den, auf denen Pausen möglich sind. 
Die zusätzlichen Sitzbänke könnten, zumindest zum Teil, durch Spenden finanziert 
werden. sobald der Bedarf feststeht. 

Mit freundlichen Grüßen

Antrag Nr. : 05-2018

Datum : 20.02.2018

Thema : Sitzbänke im Ortsbereich

Ausschuss: BUA, HFA
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